
Villa Grunholzer 

                                          

 

 

Ihre zivilstandsamtliche Trauung an einem historischen Ort.  

Heiraten Sie in der Villa Grunholzer Uster. 

 
Die historische Grunholzerstube bietet Platz für 8-10 Personen, die Bel-Etage bis 50 Personen. Nur fünf Minuten Gehdistanz ab 

Bahnhof Uster, gleich gegenüber dem Stadthaus an der Florastrasse 18. Parkplätze beim Stadthaus vorhanden. Barrierefrei. 

 

 

 
 
 Und für den anschliessenden Apéro eignen sich unsere Räume in der Bel-Etage. 

    

 Preise:  
    100.00 CHF Trauung in der Grunholzerstube bis zu 10 Personen / 1.5h 
    200.00 CHF Trauung im Festsaal Beletage bis zu 50 Personen / 1.5h  
+ 100.00 CHF Nutzung der Räume für einen Apéro 
+ 100.00 CHF Benutzung Küche mit Geschirr/Gläsern 

 
 
Kontakte: 

Zivilstandsamt  
Stadt Uster     
Bahnhofstrasse 17 
Postfach 1442 
8610 Uster  
Telefon 044 944 72 21     
zivilstandsamt@uster.ch  
www.uster.ch 

 
 
 

Peter Kunz  
Finanzen  

Villa Grunholzer 
Florastrasse 18 

Telefon 079 636 23 80 
finanzen@villagrunholzer.ch 

www.villagrunholzer.ch 
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Anschrift:                                                                                            Bankverbindung:   _____ 
Villa Grunholzer | Florastrasse 18 | 8610 Uster   Förderverein Villa Grunholzer | Florastrasse 18 | 8610 Uster 
finanzen@villagrunholzer.ch | www.villagrunholzer.ch  Bank BSU 8610 Uster | IBAN: CH80 0688 8016 2002 9081 0 

  
 

 

 

Merkblatt - Bel-Etage - Ziviltrauungen 
 

• Sie haben die Räumlichkeiten der Bel-Etage für einen vertraglich bestimmten Zeitraum für 
ihre Ziviltrauung und allfällig für einen Apero gemietet. Wir möchten Sie bitten, zu den 
Räumlichkeiten und dem darin enthaltenen Mobiliar Sorge zu tragen. Bitte behandeln Sie 
das Mobiliar der Grunholzerstube sowie den Konzertflügel mit Achtsamkeit. Es sind alte 
und wertvolle Stücke. 

• Es dürfen keine Gegenstände auf dem Konzertflügel deponiert werden (Kratzer). Bei 
Nichtgebrauch die graue Schutzdecke benutzen. Der Konzertflügel darf nicht ohne die dafür 
vorgesehenen ,,Rollfinken" verschoben werden (Parkettschaden), und er soll keiner 
direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein. 

• Grobe Kratzer im Parkett müssen repariert werden. Also Vorsicht beim Umherschieben von 
Sockeln, Tischen, etc. 

• In Wände und Decken darf nicht gebohrt, geschraubt oder genagelt werden. Auch keine 
Kleber benutzen. 

• In allen Räumen und auf dem Kiesplatz kein Konfetti, Glitzer, Reis oder andere Streuartikel! 

• Das Rauchen in allen Räumen ist zu unterlassen und höchstens auf der Terrasse erlaubt. 
Das Entzünden von Kerzen ist nicht gestattet. 

• Die Türe der Geschirrspülmaschine ist nach Gebrauch immer leicht geöffnet zu lassen. 
Herdplatten und Backofen ausschalten, ebenso Kaffeemaschine und Wasserkocher. 

• Beim Verlassen der Räumlichkeiten sind Terrassen Tür und Fenster zu schliessen (Wind - 
und Wasserschaden) 

• Wir weisen darauf hin, dass Sie für eventuelle Schäden am Bau oder am Mobiliar haften, 
die während der Dauer des Mietverhältnisses entstanden sind. Versicherung ist Sache des 
Veranstalters /Mieters.  

• Auf dem Kiesplatz hinter dem Haus dürfen keine Autos parkiert werden (Ein- und Ausladen 
erlaubt). Die Parkplätze ,,Besucher Villa Grunholzer" sind keine Besucherparkplätze für 
Besucher der Bel-Etage Sie dürfen nicht benutzt werden. (Es sind Parkplätze der einge-
mieteten Firmen der Villa Grunholzer.) Bitte weisen Sie auch ihre Besucher darauf hin! Bitte 
die Parkplätze bei der Badi oder beim Stadthaus benutzen (kostenpflichtig!). 

• Der Strassenverkehr darf nicht behindert werden. Für Spalierstehen ist der hintere Eingang 
zu benutzen. 

• Die Abgabe der Räume hat besenrein zu erfolgen. Das heisst auch wenn die Endreinigung 
durch uns erfolgt, muss aufgeräumt und gewischt werden. Bei starker Verschmutzung 
verrechnen wir allfällige Nachreinigungen nach Aufwand. 
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